Antrag des Regierungsrates vom 10. Dezember 2025

6066
Personalgesetz (PG)
Lehrpersonalgesetz (LPG)

(Anderung vom............ ; Beendigung des Arbeitsverhiiltnisses)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 10. De-
zember 2025,

beschliesst:

I. Das Personalgesetz vom 27. September 1998 wird wie folgt
gedndert:

§ 6a. Abs. 1 unverdndert.

2 Er versichert diejenigen Personen geméss Abs. 1, die einen Jahres-
lohn iiber dem jédhrlichen Mindestbetrag der Altersrente gemdiss der
Bundesgesetzgebung iiber die Alters- und Hinterlassenenversicherung
beziehen.

Abs. 2 wird zu Abs. 3.

§ 6 b. Der Kanton finanziert:
lit. a—c unverédndert.
d. die Verwaltungskosten.

§ 11a. !Nach Erreichen der Altersgrenze gemiss § 24 c ist eine
Anstellung bis zur Vollendung des 70. Altersjahres in Ausnahmefillen
zuldssig.

2 Die Anstellung ist zu befristen.

3 Weitere befristete Anstellungen haben nicht die Wirkung einer
unbefristeten Anstellung.

§ 13. Abs. 1 unverindert.

2 Befristete Arbeitsverhiltnisse sind fiir lingstens ein Jahr zulissig.
Eine weitere befristete Anstellung ist nur aus sachlichen Griinden zu-
lassig.

Grundsitze

Leistungen
des Kantons

Anstellung nach
Erreichen der
Altersgrenze

Dauer
im Allgemeinen



Probezeit

Kiindigung,
Fristen und
Termine

Kiindigungs-
schutz

1. Verfahren
und Voraus-
setzungen der
Kiindigung,
Entschadigung

Altersriicktritt

Entlassung
altershalber

3 Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen iiber die Anstel-
lungsdauer und die Kiindigungsfristen fiir Arbeitsverhéltnisse:

a. mit Ausbildungscharakter,

b. nach Erreichen der Altersgrenze,

c. als Ersatz fiir arbeitsunfihige Angestellte,

d. mit aus anderen Griinden zeitlich begrenzten Aufgaben.

§ 14. Abs. 1 und 2 unverindert.

3 Bei Abwesenheit vom Arbeitsplatz verlangert sich die Probezeit
entsprechend.

§17.
Monate.

2 Der Regierungsrat und die obersten kantonalen Gerichte konnen
festlegen, fiir welche Angestellten die Kiindigungsfrist ab dem 3. Dienst-
jahr aus betrieblichen Griinden sechs Monate betrégt.

Abs. 3 und 4 unveréindert.

§ 18. ! Die Kiindigung wird durch die Anstellungsbehorde schrift-
lich mitgeteilt. Innerhalb von zehn Tagen kann die oder der Ange-
stellte eine Begriindung verlangen, andernfalls wird das Recht auf An-
fechtung verwirkt. In der Kiindigung ist auf den Begriindungsanspruch
und die Verwirkungsfolge hinzuweisen.

Abs. 2 und 3 unveréindert.

§24 a. ! Angestellte konnen frithestens auf das Ende des Mo-
nats, in welchem sie das 60. Altersjahr vollenden, den Altersriicktritt
erkliaren. Damit verbundene vorsorgerechtliche Leistungen richten sich
nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung.

Abs. 2 unverindert.

§24b. ! Angestellte werden unter folgenden Voraussetzungen
altershalber entlassen:

a. Die Entlassung ist nicht missbrauchlich nach den Bestimmungen des
Obligationenrechts und es liegt ein sachlich zureichender Grund
vor.

lit. b—e unverindert.

2 Die Fristen und Termine gemiss § 17 und die Vorgaben des Kiin-
digungsschutzes geméss § 20 sind einzuhalten.

3 Eine Entlassung altershalber kann nur einmal erfolgen.
Abs. 4 und 5 unveréndert.

! Nach Ablauf der Probezeit betrdgt die Kiindigungsfrist drei



§ 24 c. Abs. 1 unverédndert.
Abs. 2 wird aufgehoben.

E. Versetzung und vorsorgliche Massnahmen

§ 30 wird aufgehoben.

Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom ...

I. Befristete Arbeitsverhiltnisse, die vor dem Inkrafttreten der
Anderung vom ... begriindet wurden und iiber die Vollendung des
70. Altersjahres hinaus andauern, bleiben bis zum Ablauf der Befris-
tung bestehen.

II. Effektive Verkiirzungen der Probezeit, die nicht auf Krankheit,
Unfall oder Erfiillung einer nicht freiwillig ibernommenen gesetzlichen
Pflicht zurtickzufiihren sind, verldngern die Probezeit nicht, soweit die
Abwesenheit vor Inkrafttreten der Anderung vom ... begann.

ITII. Bei unbegriindeten Entscheiden geméss § 18 Abs. 1, die vor
Inkrafttreten der Anderung vom ... getroffen wurden, gilt eine Frist
von 30 Tagen, um die Begriindung der Kiindigung zu verlangen.

II. Das Lehrpersonalgesetz vom 10. Mai 1999 wird wie folgt geédn-
dert:

§7. Abs.1-3 unverindert.

4 Stellt die fiir das Bildungswesen zustiandige Direktion fest, dass
der Bedarf an Lehrpersonen nicht gedeckt werden kann, kann sie die
Gemeinden erméchtigen,

a. Lehrpersonen mit Zulassung zum Schuldienst in Abweichung von
§ 11 a des Personalgesetzes vom 27. September 1998 auch iiber das
vollendete 70. Altersjahr hinaus anzustellen,

b. fiir langstens ein Jahr Lehrpersonen anzustellen, die nicht tiber die
Zulassung zum Schuldienst verfiigen.

Erreichen der
Altersgrenze

Anstellung



Probezeit

§ 7a. Abs. 1 unverindert.

2 Bei einer effektiven Verkiirzung der Probezeit infolge Krankheit,
Unfall oder Erfiillung einer nicht freiwillig ibernommenen gesetz-
lichen Pflicht wird die Probezeit entsprechend verlidngert.

3 Die Probezeit der Schulleiterinnen und Schulleiter richtet sich
nach § 14 des Personalgesetzes.

§ 11 b wird aufgehoben.

III. Diese Gesetzesanderungen unterstehen dem fakultativen Refe-
rendum.

IV. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Motion KR-Nr. 29/
2023 betreffend Kiindigungsfristen fiir das hohere Kader des Staats-
personals erledigt ist.



Bericht

1. Ausgangslage

Mit der vorliegenden Vorlage werden Rechtsdnderungen an die Hand
genommen, die ihren Ursprung einerseits in der Uberpriifung der An-
stellungsbedingungen gemiss Personalstrategie 2019-2023 (RRB
Nr.907/2019) sowie anderseits in der Motion KR-Nr. 29/2023 betreffend
Kiindigungsfristen fiir das hohere Kader des Staatspersonals haben.

Im Oktober 2019 legte der Regierungsrat die Personalstrategie 2019—
2023 fest. Diese diente der Umsetzung der Richtlinien der Regierungs-
politik und insbesondere des Legislaturziels 10, wonach die Verwal-
tungsstrukturen an die Aufgabenerfiillung angepasst und die Position
des Arbeitgebers Kanton Ziirich gestiitzt werden sollen (vgl. RRB
Nr. 670/2019). Die Uberpriifung der Anstellungsbedingungen der kan-
tonalen Angestellten stellt eines der drei strategischen Handlungsfelder
der Personalstrategie 2019-2023 dar und steht gleichermassen im Ein-
klang mit den Richtlinien der Regierungspolitik fiir die Jahre 2023—
2027 (vgl. RRB Nr.871/2023).

Mit der erwidhnten Personalstrategie erging der Auftrag, die beste-
henden Problemfelder bei den Anstellungsbedingungen unter Einbezug
der Stakeholder zu erheben, zu priifen und zu priorisieren (vgl. RRB
Nr.907/2019). In Umsetzung des Auftrags des Regierungsrates wurde
unter der Leitung der Finanzdirektion ein Projektteam eingesetzt, in
dem Vertreterinnen und Vertretern von vier Direktionen Einsitz nah-
men. Weitere Gremien des Projekts bildeten einerseits zwei Gruppen je
mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgeber- sowie Arbeitneh-
merinteressen. Anderseits wurde ein Projektausschuss eingesetzt, der
sich aus den HR-Leitenden der Direktionen sowie der Staatskanzlei,
Vertretungen der selbststandigen Anstalten im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich, einem Vertreter der Gemeinden, einem Vertreter der Ge-
richte sowie je einer Vertretung der Sozialpartner zusammensetzte.

Im Rahmen des Projekts wurde iibereinstimmend festgestellt, dass
unter anderem Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der Beendi-
gung des Arbeitsverhéltnisses besteht. Um diese Thematik geht es vor-
liegend. Die weiteren, ebenfalls als vordringlich anerkannten Hand-
lungsfelder werden im Projekt Anstellungsbedingungen behandelt, in
dessen Rahmen der Regierungsrat am 5. Februar 2025 die Finanzdirek-
tion beauftragte, auf der Grundlage des vorgelegten Normkonzepts Ent-
wiirfe zu einer Teilrevision des Personalgesetzes zu erarbeiten (vgl. RRB
Nr. 139/2025).



Wihrend das Projektteam den vom Regierungsrat erteilten Uber-
prifungsauftrag bearbeitete, iiberwies der Kantonsrat dem Regierungs-
rat im Dezember 2023 die Motion KR-Nr.29/2023 betreffend Kiindi-
gungsfristen fiir das hohere Kader des Staatspersonals. Mit dieser Mo-
tion wird verlangt, dass die Kiindigungsfrist fiir Angehorige des hoheren
Kaders der Kernverwaltung im 4. bis 9. Dienstjahr auf drei Monate fest-
gesetzt wird.

Mit der vorliegenden Vorlage werden der Auftrag des Regierungs-
rates aus der Personalstrategie sowie der Auftrag des Kantonsrates ge-
miss Motion KR-Nr.29/2023 koordiniert. Da die verschiedenen Rechts-
dnderungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhilt-
nisses stehen, werden sie gemeinsam beschlossen und dem Kantonsrat
gemeinsam vorgelegt. Dies ermoglicht eine gesamtheitliche und aufei-
nander abgestimmte Beurteilung der verschiedenen Rechtsédnderungen,
die teilweise auch gegenseitige Abhingigkeiten haben.

2. Ubergeordnete Ziele und konkrete Umsetzung

Gemeinsames Ziel der verschiedenen Rechtsdnderungen ist es, das
kantonale Personalrecht unter ausgewogener Beriicksichtigung der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen marktfahig zu gestalten und
die Position des Arbeitgebers Kantons Ziirich zu stiitzen (vgl. RRB
Nr.907/2019). Der Kanton Ziirich soll ein vielfiltiger und fortschrittli-
cher Arbeitgeber bleiben (vgl. KR-Nr.287/2017; Vorlage 5584). Hand-
lungsbedarf, um diese Ziele zu erreichen, ergibt sich insbesondere aus
den folgenden Herausforderungen:

— Alter der Personalerlasse: Die Personalerlasse des Kantons sind
mittlerweile ein Vierteljahrhundert alt und entstanden in der Zeit
des Ubergangs vom Beamtenstatus zu Anstellungsverhiltnissen.
Auch wenn die Erlasse seit der Einfiihrung punktuell iiberarbeitet
wurden, muss heute festgestellt werden, dass die Anstellungsbedin-
gungen hinsichtlich ihrer politischen und rechtlichen Aktualitét ver-
bessert werden konnen und miissen.

— Demografische Entwicklung und Fachkriftemangel: Die demo-
grafische Entwicklung wird den Kanton Ziirich —noch mehr als pri-
vate Arbeitgebende — zunehmend vor Herausforderungen stellen.
Die Zahl der édlteren Angestellten nimmt weiter zu, wihrend jene
der jiingeren abnimmt (vgl. Bundesamt fiir Statistik, bfs.admin.ch/
bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/
schweiz-szenarien.html). Der bereits bestehende Fachkriftemangel
wird sich verschidrfen und auf weitere Berufsgruppen ausdehnen.
Zur Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden und kosteneffi-


https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/schweiz-szenarien.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/schweiz-szenarien.html
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zienten Aufgabenerfiillung muss der Kanton im Wettbewerb um die
Angestellten mit vergleichbaren Arbeitgebenden mithalten konnen
und Massnahmen gegen den Fachkridftemangel hohe Prioritét ein-
rdumen.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen und den Herausforderungen be-
gegnen zu konnen, beruhen die vorgeschlagenen Losungsansétze insbe-
sondere auf folgenden Ansétzen:

— Flexibilisierung und Individualisierung: Die Flexibilisierung stellt
kiinftig einen Schliisselfaktor fiir attraktive Arbeitgebende und effi-
ziente Aufgabenerfiillung dar. Unter der Vorgabe der qualitativ gu-
ten und effizienten Aufgabenerfiillung sollen die Anstellungsbedin-
gungen im Interesse von Arbeitgebenden und Angestellten moglichst
offen ausgestaltet sein und den Bediirfnissen beider Seiten keine un-
notigen Beschrinkungen auferlegen. Die Flexibilisierung und Indi-
vidualisierung erlauben es, den unterschiedlichen betrieblichen und
personlichen Bediirfnissen in den verschiedenen Arbeits- bzw. Le-
bensphasen gerecht zu werden. Diese finden beispielsweise Ausfluss
in der Senkung der Eintrittsschwelle bei der beruflichen Vorsorge,
der Verkiirzung der Kiindigungsfristen, der Neuregelung der Anstel-
lung nach Erreichen der Altersgrenze oder dem Altersriicktritt in
drei statt zwei Teilschritten.

— Effizientere Prozesse und administrative Vereinfachung: Uber den
inhaltlichen Anpassungsbedarf hinaus weisen die Personalerlasse
in prozessualer Hinsicht Optimierungspotenzial auf. So tragen stan-
dardisierte und vereinheitliche Prozesse nicht nur zu einer effizien-
ten Aufgabenerfiillung bei. Einfache und straffe Prozesse schlagen
sich letztlich auch in zeitgeméssen Anstellungsbedingungen nieder.

2.1 Kiindigungsverfahren

a) Kiindigungsfristen

Die Kiindigungsfrist betrdgt neu unabhingig vom Dienstalter drei
Monate (§ 17 rev. Personalgesetz vom 27. September 1998 [PG, LS 177.10]).
Damit erfolgt eine Vereinheitlichung und Angleichung an die Rege-
lungen der maximalen Kiindigungsfrist im privaten Arbeitsrecht
(vgl. Art.335¢ Obligationenrecht vom 30. Mérz 1911 [OR, SR 220]). In
Abweichung von den Forderungen der Motion KR-Nr.29/2023 betref-
fend Kiindigungsfristen fiir das hohere Kader des Staatspersonals soll
der Regierungsrat jedoch festlegen konnen, fiir welche Angestellten die
Kiindigungsfrist ab dem 3. Dienstjahr aus betrieblichen Griinden sechs
Monate betrégt. Dies rechtfertigt sich gegenwértig fiir das hochste Ka-
der, also Angestellte ab Lohnklasse 24, die geméss § 12 Abs. 2 der
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999 (VVO,
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LS 177.111) direkt vom Regierungsrat angestellt werden. Im Vergleich
zur heutigen Regelung wird der Anwendungsbereich der sechsmona-
tigen Kiindigungsfristen fiir das hohere Kader (Angestellte in Lohn-
klasse 21 oder hoher [§ 6 Personalverordnung, PVO, LS 177.11]) dadurch
einerseits wesentlich verkleinert. Anderseits geht die Vorlage insofern iiber
die Motion hinaus, als bei Angestellten der Lohnklassen 21-23 auch ab
dem 10. Dienstjahr die Kiindigungsfrist nicht mehr als drei Monate be-
tragt. Die Regelung auf Stufe der Personalverordnung ermoglicht dem
Regierungsrat eine einfache und bedarfsgerechte Anpassung. Wie schon
heute kann zudem im Einzelfall von den im Gesetz geregelten Kiindi-
gungsfristen abgewichen werden, indem im gegenseitigen Einverneh-
men die Kiindigungsfrist verldngert oder verkiirzt werden kann (§ 17
Abs.3 PG). Sodann konnen in Spezialerlassen weiterhin abweichende
Regelungen getroffen werden, wie dies beispielsweise heute bei den
Volksschullehrpersonen der Fall ist (vgl. § 8 Lehrpersonalgesetz vom
10.Mai 1999 [LPG, LS 412.31]). Selbststindigen offentlich-rechtlichen
Anstalten steht es ebenso offen, in ihren Erlassen vom kantonalen Per-
sonalrecht abweichende Kiindigungsfristen vorzusehen. Die Kiindigungs-
frist wihrend der Probezeit betrégt weiterhin sieben Tage (§14 Abs.2
PG).

b) Verlingerung der Probezeit

Die Probezeit wird bei samtlichen Abwesenheiten — auch bei Ferien
oder unbezahltem Urlaub — und nicht bloss infolge Krankheit, Unfall
oder Erfiillung einer nicht freiwillig iibernommenen gesetzlichen Pflicht
automatisch verldngert (vgl. § 14 Abs. 3 rev. PG), da es bei Abwesenhei-
ten unabhingig von deren Grund nicht moglich ist, zu priifen, ob die ge-
genseitigen Erwartungen an das neue Arbeitsverhéltnis erfiillt werden.

c) Sperrfristen bei Entlassung altershalber

Bei einer Entlassung altershalber sollen wie bei der ordentlichen
Kiindigung gemiss § 16 PG Sperrfristen — beispielsweise wegen Krank-
heit oder Unfall — gelten (vgl. § 24b rev. PG). Eine unterschiedliche Be-
handlung dieser Beendigungsgriinde ist nicht sachgerecht.

d) Frist, um eine Kiindigungsbegriindung zu verlangen

Gedndert wird weiter die Frist, um die Begriindung einer unbegriin-
deten Kiindigung durch den Arbeitgeber zu verlangen. Analog der im
Verwaltungsverfahren allgemein geltenden Bestimmung wird die Frist
neu auf zehn statt wie bisher 30 Tage festgesetzt (vgl. § 18 Abs. 1 rev. PG
und § 10a lit. b Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG, LS 175.2]). Diese
Frist ist ausreichend, um mitzuteilen, dass eine Begriindung gewiinscht
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wird, da den betroffenen Angestellten dadurch weder Mehrkosten noch
andere Nachteile entstehen. Eine vertiefte Abkldrung ist daher nicht er-
forderlich. Es sind ferner keine sachlichen Griinde ersichtlich, die eine
Abweichung von der allgemeinen Regelung geméss VRG rechtfertigen
wiirden.

e) Verweis

Aufgehoben wird schliesslich die Regelung zum formellen Verweis
gemdss § 30 PG, die noch aus der Zeit des Beamtenstatus stammt und
mittlerweile durch die schriftliche Mahnung abgelost wurde, wie sie auch
fiir eine Kiindigung aufgrund mangelnder Leistung oder unbefriedigen-
den Verhaltens notig ist (vgl. § 19 PG sowie RRB Nr.439/2022). Damit
wird auch die auf § 30 PG verweisende Bestimmung in § 11b LPG hin-
fallig.

2.2 Versicherungsangebote der BVK

Der Regierungsrat hat bereits anldsslich der Beantwortung der An-
frage KR-Nr.222/2019 betreffend Frauendiskriminierung in der Pen-
sionskasse zugesichert, die Anfang 2019 eingefiihrten iiberobligatori-
schen Versicherungsmodelle der BVK Personalvorsorge des Kantons
Ziirich (BVK) vorrangig in die Uberpriifung der Anstellungsbedingun-
gen miteinzubeziehen. Konkret zur Diskussion stehen die Modelle der
Gesamtvorsorge, die Moglichkeit zur Senkung der Eintrittsschwelle so-
wie die Ergédnzungsvorsorge.

Der kantonale Finanzhaushalt lasst die Einfithrung des Modells Ge-
samtvorsorge der BVK ldngerfristig nicht zu. Mit diesem wiirde nicht
nur der koordinierte Lohn geméss Art. 8 des Bundesgesetzes vom 25. Juni
1982 iiber die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge
(BVG, SR 831.40), sondern auch der sogenannte Koordinationsabzug,
d. h. die ersten Fr.26460 (Stand 2025), versichert. Die Kosten fiir diese
Versicherung wiirden fiir die Konsolidierungskreise 1 und 2 rund
15Mio. Franken jahrlich betragen. Kein dringender Handlungsbedarf
besteht bei der Ergidnzungsvorsorge. Diese wiirde eine zusétzliche Ver-
sicherung fiir Angestellte ab dem Alter von 43 Jahren im hoheren Lohn-
segment ermoglichen und hétte — je nach versichertem Personenkreis —
zusétzliche Kosten im ein- bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich
zur Folge. Handlungsbedarf und der nétige finanzpolitische Handlungs-
spielraum bestehen hingegen in Bezug auf die Senkung der Eintritts-
schwelle bei der BVK. Liegt der Jahreslohn unter der Eintrittsschwelle
von derzeit Fr.22680 (Stand 2025), wird er bei der BVK grundsitzlich
nicht versichert. Durch die Senkung der Eintrittsschwelle wird ermog-
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licht, dass Angestellte mit einem Jahreslohn ab Fr. 15120 (Stand 2025)
ein Alterssparguthaben anlegen konnen, was den teilzeitbeschéftigten
Angestellten (vor allem im Bereich Bildung) zugutekommt (vgl. § 6a
Abs.2 rev. PG). Damit sind auch Angestellte mit Klein- und Kleinstpen-
sen versichert und koénnen, im Falle einer Erwerbs- oder Berufsinva-
liditat, im Todesfall (die Hinterbliebenen) und bei der Pensionierung
Leistungen der BVK beziehen. Der versicherte Mindestlohn betrigt
Fr.3780 (Stand 2025). Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrage wer-
den — da die Herabsetzung der Eintrittsschwelle Teil der «Hauptvorsorge»
ist —zu 60% vom Kanton und zu 40% von den Angestellten iibernom-
men. Mit einem verhéltnismassig geringen Mitteleinsatz kann der Kan-
ton hier seiner Verpflichtung als sozialer Arbeitgeber nachkommen und
bei den betroffenen Angestellten die berufliche Vorsorge massgeblich
verbessern. Bei Angestellten mit einem Jahreslohn iiber der heutigen
Eintrittsschwelle hat die Senkung der Eintrittsschwelle keine Auswir-
kungen.

2.3 Altere Angestellte im Besonderen

Als geeignete Reaktion auf die demografischen Herausforderungen
werden altersgerechte Anstellungsbedingungen und Massnahmen zur
Arbeitsflexibilisierung und -individualisierung geschaffen, damit dltere
Angestellte linger im Arbeitsleben verbleiben. Die Flexibilisierung und
Individualisierung erlauben es, den unterschiedlichen betrieblichen und
personlichen Bediirfnissen in den verschiedenen Arbeits- bzw. Lebens-
phasen gerecht zu werden. Der Regierungsrat hat bei der Beantwortung
der Anfrage KR-Nr. 156/2016 betreffend Fachkriftemangel «Kanton
Ziirich» versus «erhohte Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren» festgehalten, dass
Anreizsysteme wie bessere Leistungen der Pensionskassen zur Anwen-
dung kommen sollen, um die dlteren Fachkréfte moglichst lange im Er-
werbsprozess zu halten. Mittels Neuregelung der Beschiftigung nach
Erreichen der Altersgrenze, dem Altersriicktritt sowie der Entlassung
altershalber in drei statt zwei Teilschritten, wird dies umgesetzt.

a) Weiterbeschdiftigung nach Erreichen der Altersgrenze

Nach Erreichen der Altersgrenze soll neben der Moglichkeit der
Weiterbeschiftigung, wie sie heute schon besteht, auch die Moglichkeit
der Anstellung ohne vorausgehende Tétigkeit beim Kanton bestehen
(§ 11arev. PG). Diese Massnahme soll dazu beitragen, dass in Bereichen,
in denen bereits grosser Fachkréftemangel vorherrscht, Abhilfe geschaf-
fen werden kann. Zu beachten ist, dass sowohl im Falle der nahtlosen
Weiterarbeit wie auch der Neu- bzw. Wiederaufnahme der Erwerbs-
tétigkeit beim Kanton Ziirich die Pensionierung bis zur Vollendung des
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70. Altersjahres aufgeschoben werden kann (Art.7 Abs.3 Vorsorgere-
glement der BVK [VSR BVK]; Stand 1. Januar 2026). Der Aufschub der
AHV-Leistungen ist ebenfalls nur bis zum 70. Altersjahr moglich (Art. 39
Abs. 1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 iiber die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung [AHVG, SR 831.10]). Zudem besteht nach Auf-
nahme einer Erwerbstétigkeit nach einer Frithpensionierung und sofern
die gesetzlichen Voraussetzungen erfiillt sind, die Moglichkeit, sich wie-
der aktiv in der beruflichen Versicherung zu versichern und sich wieder
einzukaufen (Art.79b Abs.2 Bst. b BVG). Im Zusammenhang mit An-
stellungen nach Erreichen der Altersgrenze wird die bereits in der
Praxis bewéhrte Altersobergrenze von 70 Jahren gesetzlich verankert
(§ 11a Abs. 1 rev. PG). Die Bildungsdirektion kann, wenn sie feststellt,
dass der Bedarf an Volksschullehrpersonen nicht gedeckt werden kann,
die Gemeinden unter anderem erméchtigen, Lehrpersonen mit Zulas-
sung zum Schuldienst tiber das vollendete 70. Altersjahr hinaus anzu-
stellen (vgl. § 7 Abs. 4 lit. a rev. LPG).

Die Anstellung wird wie bisher jeweils fiir ein Jahr verfiigt. Damit
wird zum Ausdruck gebracht, dass die Weiterarbeit nach dem 65. Alters-
jahr weiterhin die Ausnahme bildet und die Angestellten grundsétzlich
bei Erreichen der Altersgrenze pensioniert werden sollen und diirfen.
Nach Ablauf der befristeten Anstellung soll wie bis anhin tiberpriift
werden, ob die dienstlichen Verhiltnisse die Weiterbeschéftigung recht-
fertigen und ob die personlichen Voraussetzungen immer noch erfiillt
sind. Wird das befristete Arbeitsverhéltnis weiter verlédngert, hat es nicht
die Wirkung eines unbefristeten Arbeitsverhiltnisses (§11a Abs.3 rev.
PG).

b) Altersriicktritt und Entlassung altershalber

Seit dem 1. Januar 2024 sieht Art.13a Abs.1 BVG vor, dass die ver-
sicherte Person die Altersleistung als Rente abgestuft in bis zu drei
Schritten beziehen kann. Da der Kanton Ziirich den Angleich an die
Vorgaben des BVG anstrebt, wird die Bestimmung betreffend Alters-
riicktritt und Entlassung altershalber (§ 19a VVO) entsprechend ange-
passt. Ferner wird die entsprechende Regelung bei der Entlassung alters-
halber von der Gesetzes- auf die Verordnungsstufe verschoben und mit
der entsprechenden Regelung betreffend Altersriicktritt zusammen-
gefiihrt (§ 24b Abs.3 rev. PG). Fiir eine Entlassung altershalber darf
kein Tatbestand der Kiindigung zur Unzeit geméss den Bestimmungen
des Obligationenrechts vorliegen (§ 24b Abs. 1 lit. a rev. PG).
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3. Ergebnis der Vernehmlassung

Mit Beschluss Nr. 1116/2024 erméchtigte der Regierungsrat die Fi-
nanzdirektion, eine Vernehmlassung zum Entwurf der Anderungen des
Personalgesetzes, der Personalverordnung, der Vollzugsverordnung zum
Personalgesetz und des Lehrpersonalgesetzes durchzufithren. Das Ver-
nehmlassungsverfahren wurde im November 2024 eréffnet und bis Mai
2025 ausgewertet. Zur Vernehmlassung eingeladen wurden die Direk-
tionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei, die Verbidnde sowie an-
dere staatliche Organisationen (ausserhalb der kantonalen Verwaltung).
Insgesamt gingen 33 Stellungnahmen ein.

Die zur Vernehmlassung vorgelegten Anderungen des Personalge-
setzes sowie des Lehrpersonalgesetzes werden von einer klaren Mehr-
heit der Vernehmlassungsteilnehmenden befiirwortet. Begriisst werden
insbesondere die Vereinheitlichung der Kiindigungsfristen, die Erleich-
terung der Weiterbeschéftigung nach Erreichen der Altersgrenze und
die Senkung der Eintrittsschwelle.

Die Minderheit, welche die Anpassung der Kiindigungsfristen nicht
oder nur teilweise befiirwortet, befiirchtet vor allem, dass die Kiirzung
der Kiindigungsfrist dazu fiihrt, dass die Nachfolge in gewissen Bereichen
(z.B. mittleres Kader sowie Fachspezialistinnen und Fachspezialisten)
nicht rechtzeitig sichergestellt werden kann. In diesem Punkt stellt die
Vorlage einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den betrieblichen
Bediirfnissen nach einer funktionierenden Geschiéftsfithrung und der
Zielsetzung der Motion KR-Nr.29/2023 dar. Vereinzelt werden Beden-
ken beziiglich der fixen Altersobergrenze von 70 Jahren geédussert, dies
insbesondere im Zusammenhang mit spezifischen Funktionen (z. B. Pro-
fessorinnen und Professoren an der Universitit Ziirich). Hierzu ist einer-
seits festzuhalten, dass der Kanton als Arbeitgeber dafiir eintritt, dass
die Angestellten mit Erreichen des Pensionsalters tatsédchlich in Pension
gehen sollen und diirfen. Eine Beschiftigung iiber das 65. Altersjahr hi-
naus soll deshalb die Ausnahme bleiben. Anderseits steht es selbststin-
digen Anstalten wie der Universitét Ziirich offen, bei besonderen Be-
diirfnissen eigene Regelungen zu erlassen, die vom kantonalen Personal-
recht abweichen. Beziiglich der kiirzeren Frist, um eine Begriindung
einer unbegriindeten Kiindigungsverfiigung zu verlangen, bestehen
Zweifel, ob die Frist eingehalten und gleichzeitig Rat eingeholt werden
kann. Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen unter 2.1.d) hiervor
verwiesen. Schliesslich wird die Auffassung vertreten, dass neben der
Senkung der Eintrittsschwelle auch die Gesamt- und Ergdnzungsvor-
sorge bei der BVK abgeschlossen werden soll. Dies ldsst der kantonale
Finanzhaushalt gegenwirtig nicht zu.
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4. Zu den einzelnen Bestimmungen

4.1 Personalgesetz

$ 6a. Grundsiitze

Mit dem neu eingefiigten Abs. 2 wird fiir die kantonalen Angestell-
ten die Eintrittsschwelle bei der BVK gesenkt. In Ausdehnung der ob-
ligatorischen Versicherung der Angestellten geméss Art.2 BVG (Versi-
cherung ab Fr. 22680, Stand 2025) werden die Angestellten gemiss § 6a
Abs. 1 PG vom Kanton neu ab dem jihrlichen Mindestbetrag der vollen
Altersrente gemiss Art. 34 Abs.5 AHVG bei der BVK versichert (Ver-
sicherung ab Fr. 15120, Stand 2025). Es besteht keine Wahlmoglichkeit
fir die Angestellten. Die Beitrige werden zu 60% vom Arbeitgeber und
zu 40% von den Angestellten getragen. Damit wird der Aufbau einer
beruflichen Vorsorge bereits ab einem niedrigeren Einkommen ermog-
licht.

Der bisherige Abs.2 wird zu Abs. 3.

§ 6b. Leistungen des Kantons

Dass der Kanton und andere angeschlossene Arbeitgebende ver-
pflichtet sind, neben den eigentlichen Leistungen zugunsten der An-
gestellten auch Verwaltungskostenbeitrdge zu leisten, ist unbestritten
(vgl.auch Art.15 VSR BVK). Mit der Einfiihrung der neuen Regelung
in lit. d der Bestimmung wird dies ausdriicklich im Gesetz verankert.

§ 11a. Anstellung nach Erreichen der Altersgrenze

Neben der Weiterbeschiftigung wird fiir die Neuanstellung von An-
gestellten ab dem vollendeten 65. Altersjahr im neuen § 11a eine gesetz-
liche Grundlage geschaffen. Die Zusténdigkeit fiir die Anstellung und
die Weiterbeschéftigung kommt der reguldren Anstellungsbehorde zu.
Zusitzlich wird die bereits in der Praxis bewihrte Altersobergrenze von
70 Jahren fiir das Ende des Arbeitsverhiltnisses verankert. Diese Praxis
steht im Einklang mit der Bestimmung der BVK, wonach die Pensio-
nierung im Fall der mit dem Arbeitgeber vereinbarten nahtlosen Weiter-
arbeit oder Neu- bzw. Wiederaufnahme der Erwerbstitigkeit langstens
bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufgeschoben werden kann (auf-
geschobene Alterspensionierung, vgl. Art.7 Abs.3 VSR BVK). Im Zu-
sammenhang mit Kettenarbeitsverhiltnissen gilt es darauf hinzuweisen,
dass weitere befristete Arbeitsverhiltnisse nach Erreichen der Alters-
grenze nicht die Wirkung eines unbefristeten Arbeitsverhéltnisses ent-
falten konnen. Das Vorliegen der Voraussetzungen fiir ein Arbeitsver-
héltnis nach dem 65. Altersjahr wird jahrlich tiberpriift. Dadurch 14sst
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sich die weitere Befristung dieser Arbeitsverhéltnisse sachlich begriin-
den und ist daher nicht rechtsmissbrauchlich (keine Umgehung des Kiin-
digungsschutzes durch unzuléssige Kettenarbeitsverhiltnisse; vgl. § 13
Abs.3 lit.b rev. PG).

Arbeitsverhiltnisse, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechts-
anderung bereits liber die Vollendung des 70. Altersjahres hinaus be-
stehen, bleiben bis zum Ablauf der Befristung bestehen (vgl. Ubergangs-
bestimmungen).

§ 13. Dauer im Allgemeinen

Ein befristetes Arbeitsverhéltnis kann geméss Abs. 2 grundsétzlich
langstens fiir ein Jahr abgeschlossen werden. Die Verldngerung von be-
fristeten Arbeitsverhiltnissen ist durch das Verbot von Kettenarbeits-
verhéltnissen beschrinkt. Weitere Verldngerungen von befristeten An-
stellungen sind nur zuldssig, wenn ein sachlicher Grund vorliegt und kein
Rechtsmissbrauch (Umgehung des Kiindigungsschutzes durch unzulis-
sige Kettenarbeitsverhiltnisse) erfolgt. Ausnahmsweise kann das Arbeits-
verhéltnis von Anfang an fiir Iinger als ein Jahr abgeschlossen werden,
sofern besondere Bestimmungen iiber die Anstellungsdauer und die
Kiindigungsfristen bestehen. Dies ist zuldssig bei Arbeitsverhéltnissen
mit Ausbildungscharakter oder bei Anstellungen als Aushilfe zum Er-
satz fiir arbeitsunfihige Angestellte (vgl. § 161 Abs.1 VVO). Auch bei
zeitlich begrenzten Aufgaben — etwa im Rahmen eines Projekts mit klar
begrenzter Abwicklungsdauer — entféllt die Begrenzung auf ein Jahr
(vgl. Abs. 3).

Lit. aund d von Abs. 3 entsprechen inhaltlich der bisherigen Formu-
lierung. Bei Anstellungen nach Erreichen der Altersgrenze wird eine
befristete Anstellung fiir ein Jahr verfiigt (vgl. § 11a rev. PG in Verbin-
dung mit § 160a VVO). Die Befristung ist Ausdruck des Gedankens,
dass Anstellungen nach Erreichen der Altersgrenze die Ausnahme bil-
den sollen. Die Befristung soll die Anstellungsbehorde dazu bringen,
die Stelle wenn moglich mit einer bzw. einem jiingeren Angestellten zu
besetzen. Wie schon die erstmalige Beschiaftigung nach Erreichen der
Altersgrenze ist auch die Verldngerung einer befristeten Anstellung
nach Erreichen der Altersgrenze vom Vorliegen eines dienstlichen Grun-
des abhéngig. Liegt ein solcher vor, rechtfertigt sich eine Ausnahme vom
Grundsatz, dass mehrere befristete Anstellungen nach Erreichen der
Altersgrenze nicht zu einem unbefristeten Arbeitsverhiltnis fithren.
Dies soll mit der Gesetzesdnderung ausdriicklich klargestellt werden.
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§ 14. Probezeit

Abs. 3 wird einerseits redaktionell angepasst. Anderseits wird die
Probezeit bei simtlichen Abwesenheiten, d.h. bei Krankheit, Unfall,
Erfiillung nicht freiwillig iibernommenen gesetzlichen Pflichten, aber
auch Ferien, bezahltem oder unbezahltem Urlaub verldngert, da wéh-
rend einer Abwesenheit die Tauglichkeit der Angestellten fiir die Stelle
nicht gepriift werden kann. Die Probezeit verldngert sich um die Dauer
der tatsiachlich verpassten Arbeitstage (massgebend ist die Regelarbeits-
zeit) von Gesetzes wegen (d. h. automatisch), sodass es keiner Anord-
nung oder Feststellung mittels Verfiigung bedarf. Zu beachten ist, dass
eine teilweise Arbeitsunfahigkeit keine Verldngerung der Probezeit von
Gesetzes wegen zur Folge hat. Die Probezeit verldngert sich bei teilwei-
ser Arbeitsunfdahigkeit nur ausnahmsweise und wenn das Ausmass der
Arbeitsunfihigkeit gross ist, wobei im Einzelfall entschieden werden
muss, wann das Ausmass der teilweisen Arbeitsunfihigkeit eine Ver-
langerung der Probezeit rechtfertigt.

§ 17. Kiindigung, Fristen und Termine

Die Kiindigungsfrist betrégt geméss Abs. 1 — unabhingig von den
geleisteten Dienstjahren — grundsétzlich drei Monate. Wie es die Motion
KR-Nr.29/2023 verlangt, gilt diese Frist auch fiir das hohere Kader, vor-
behéltlich der Ausnahmen geméss Abs. 2. Die Kiindigungsfrist wahrend
der Probezeit betréigt weiterhin sieben Tage.

Im ersten bis dritten Dienstjahr wird die Kiindigungsfrist verlédngert.
Fiir Arbeitsverhiltnisse ab dem zehnten Dienstjahr sowie fiir Angeho-
rige des hoheren Kaders (vgl. § 6 PVO) ab dem dritten Dienstjahr wird
die Kiindigungsfrist verkiirzt.

Um den Anforderungen des Vertrauensschutzes im Zusammenhang
mit Rechtsédnderungen gerecht zu werden, wird diese Rechtsdnderung
ein halbes Jahr spéter in Kraft gesetzt, damit auch die Angestellten mit
sechsmonatigen Kiindigungsfristen angemessen geschiitzt sind. Nach
allgemeinem intertemporalem Recht gelangt diejenige Frist zur Anwen-
dung, die im Zeitpunkt des Aussprechens der Kiindigung in Kraft steht.

Fiir Angestellte ab Lohnklasse 24, die gemdiss § 12 Abs.2 VVO
direkt vom Regierungsrat angestellt werden, rechtfertigt sich aus betrieb-
lichen Griinden ab dem 3. Dienstjahr eine Kiindigungsfrist von sechs
Monaten; § 6 PVO ist entsprechend anzupassen. Zur Sicherstellung der
optimalen Aufgabenerfiillung ist bei diesen Angestellten eine lingere
Kiindigungsfrist angezeigt.

Die obersten kantonalen Gerichte konnen in ihren Erlassen selbst-
stiandig festlegen, fiir welche Angestellten die Kiindigungsfristen ab dem
3. Dienstjahr sechs Monate betrégt.
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§ 18. Kiindigungsschutz
1. Verfahren und Voraussetzungen der Kiindigung, Entschidigung

Die Frist um eine Begriindung zu verlangen, wird in Abs. 1 an das
allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht angepasst. Dort gilt bei unbe-
griindeten Verfiigungen allgemein eine Frist von zehn Tagen, um eine
Begriindung zu verlangen (vgl. § 10a lit. b VRG). Die Frist von zehn Ta-
gen ist ausreichend, um mitzuteilen, dass eine Begriindung gewiinscht
wird, da den betroffenen Personen dadurch weder Mehrkosten noch an-
dere Nachteile entstehen. Zum einen erfolgt die Kiindigung nach Ge-
wiahrung des rechtlichen Gehors, sodass die bzw. der betroffene Ange-
stellte mit der Zustellung der Verfiigung rechnen muss und folglich von
dieser nicht iiberrascht wird. Zum anderen muss das Gesuch um Be-
griindung der Kiindigung nicht begriindet werden und bedarf keiner be-
sonderen Form.

§ 24a. Altersriicktritt

Der Zeitpunkt des Altersriicktritts wird im Sinne der bisherigen Pra-
xis in Abs. 1 prézisiert.

§24b. Entlassung altershalber

Eine Entlassung altershalber darf wie bislang nicht missbréauchlich
nach den Bestimmungen des Obligationenrechts sein und setzt einen
sachlich zureichenden Grund voraus. Dies wird der Verstdndlichkeit
halberin Abs. 1it. a so festgehalten (anstelle der bisherigen Verweisung
auf § 18 Abs.2). Inhaltlich ergeben sich daraus keine Anderungen.

Mit der Ergénzung von Abs.2 wird klargestellt, dass neben den Kiin-
digungsfristen und -terminen auch der Kiindigungsschutz gemiss § 20
PG greift. Insbesondere die Tatbestdinde und Rechtsfolgen der Kiin-
digung zur Unzeit sollen auch bei der Entlassung altershalber gelten.
Auch wenn in diesem Fall ein Rentenanspruch entsteht und mit einem
Uberbriickungszuschuss kombiniert werden kann, kann eine Entlas-
sung altershalber mit wesentlichen finanziellen Einbussen verbunden
sein. Ein Schutzbediirfnis von Angestellten, die auf neue Stellen ange-
wiesen sind, kann deshalb nicht allgemein verneint werden. Beim Ver-
zicht auf das Wort «sinngemaiss» handelt es sich um eine redaktionelle
Anpassung ohne materielle Anderung.

Nach der allgemeinen Praxis zum intertemporalen Recht ist der Kiin-
digungsschutz bei Kiindigungen einzuhalten, die nach dem Inkraft-
treten der Rechtsédnderung erstinstanzlich verfiigt bzw. beschlossen wer-
den. Eine ausdriickliche iibergangsrechtliche Regelung ist nicht not-
wendig.
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Die Regelung beziiglich der moglichen Schritte in Abs.3 wird von
Gesetzes- auf Verordnungsstufe verschoben analog der Regelung beim
Altersriicktritt (§ 19a ist entsprechend anzupassen).

§24c. Erreichen der Altersgrenze

Abs. 2 wird aufgehoben. Da auch die Neuanstellung nach Erreichen
der Altersgrenze ermoglicht wird, verliert die bisherige Regelung den
Kontext zur Beendigung bei Erreichen der Altersgrenze. Deshalb wird
sie zu den allgemeinen Voraussetzungen der Anstellung verschoben
(vgl. § 11arev. PG).

Gliederungstitel E. Versetzung, vorsorgliche Massnahmen und
Verweis

Aufgrund der Aufhebung von § 30 ist der Titel anzupassen und das
Wort «Verweis» wegzulassen.

$ 30. Verweis

§ 30 wird aufgehoben. Die Regelung zum Verweis stammt aus der
Zeit des Beamtenstatus. Der formelle Verweis wurde in der Praxis fak-
tisch durch eine schriftliche Mahnung abgelost. Bei dieser werden Mén-
gelim Verhalten oder in der Leistung unter Einhaltung der Verfahrens-
vorschriften (insbesondere Gewdhrung des rechtlichen Gehors) eben-
falls schriftlich festgehalten. Im Unterschied zum Verweis gemass § 30
PG ist dabei aber nicht zwingend eine Mitarbeiterbeurteilung notig. Mit
der Anpassung des PG vom 14. Dezember 2020 hat der Gesetzgeber im
Rahmen der Kiindigung wegen Leistung und Verhalten bewusst vom
Erfordernis einer vorausgehenden Mitarbeiterbeurteilung abgesehen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verhdltnisméssig, wenn an den Ver-
weis als mildere personalrechtliche Massnahme mit der Mitarbeiterbe-
urteilung strengere Anforderungen gestellt werden als an die Kiindi-
gung. Insgesamt kann § 30 PG damit aufgehoben werden.

Bereits begonnene Verfahren konnen mittels schriftlicher Mahnung
abgeschlossen werden, wobei eine (ausserordentliche) Mitarbeiterbeur-
teilung moglich, aber nicht weiter verpflichtend ist. Eine ausdriickliche
iibergangsrechtliche Regelung ist nicht notwendig.

Ubergangsbestimmungen

I. Arbeitsverhiltnisse, die unter bisherigem Recht iiber die Voll-
endung des 70. Altersjahres hinaus andauern, sollen im Interesse des
Vertrauensschutzes bis zum Ablauf der Befristung giiltig sein.
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II. Die zusitzlichen Abwesenheitsgriinde, die gemaéss § 14 Abs.3
rev. PG zu einer Verldngerung der Probezeit fithren, sind zu beriicksich-
tigen, soweit die Abwesenheit aus diesen Griinden nach dem Inkraft-
treten der Anderung begann.

III. Fiir die Dauer der Frist, innerhalb der eine Begriindung fiir
eine unbegriindete Kiindigung verlangt werden kann, ist der Zeitpunkt
des Entscheids und nicht derjenige der Zustellung massgebend.

4.2 Lehrpersonalgesetz

§ 7. Anstellung

In Zeiten eines Lehrpersonenmangels ist es zweckmaissig, geeignete
Lehrpersonen mit Lehrdiplom auch iiber das 70. Altersjahr fiir jeweils
ein Schuljahr weiter beschiftigen zu konnen. Die Schulpflegen als An-
stellungsbehorden werden in einer solchen Situation erméchtigt, die An-
stellung vollziehen zu kénnen. Sie entscheiden dabei, ob bei der betrof-
fenen Lehrperson die Voraussetzungen fiir einen weiteren Einsatz ge-
geben sind. Die beiden moglichen Massnahmen in § 7 Abs.4 LPG
konnen grundsitzlich unabhéngig voneinander vorgesehen werden. Es
ist aber auch moglich, beide Massnahmen gleichzeitig in Kraft zu setzen.

§ 7a. Probezeit

Bei Lehrpersonen der Volksschule gilt weiterhin die bisherige Rege-
lung zur Verldngerung der Probezeit. Die fiinfmonatige Probezeit trégt
dem Umstand Rechnung, dass der Unterricht wahrend dieser Zeit auf-
grund von Schulferien unterbrochen wird und die (Schul-)Ferien bei
Volksschullehrpersonen an sich kein Grund fiir eine Verldngerung der
Probezeit sind. Da bei Volksschullehrpersonen nicht zwischen Schulfe-
rien und personlichen Ferien unterschieden werden kann, ist es nicht
zweckmaissig, die im Personalgesetz gednderte Bestimmung zur Verlidn-
gerung der Probezeit auch aufgrund von Ferien zu iibernehmen.

Fiir Schulleitende gelten vollumfinglich die neuen Bestimmungen in
§ 14 rev. PG.

11b. Verweis

Da § 30 PG aufgehoben wird, kann § 11b LPG ebenfalls aufgeho-
ben werden. Bereits begonnene Verfahren konnen mittels schriftlicher
Mahnung abgeschlossen werden, wobei eine (ausserordentliche) Mitar-
beiterbeurteilung moglich, aber nicht weiter verpflichtend ist. Eine aus-
driickliche tibergangsrechtliche Regelung ist nicht notwendig.
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5. Auswirkungen

5.1 Betroffene Personenkreise

Die Rechtsidnderungen betreffen primér die kantonalen Angestell-
ten, weshalb keine Privaten betroffen sind. Insbesondere bewirken sie
keine zusitzliche administrative Belastung von Unternehmen im Sinne
des Gesetzes zur administrativen Entlastung der Unternehmen vom
5. Januar 2009 (LS 930.1) und der Verordnung zur administrativen Ent-
lastung der Unternehmen vom 18. August 2010 (LS 930.11).

Die Gemeinden sowie die Einheiten der Konsolidierungskreise 2
und 3 sind von den Anderungen des PG und des LPG betroffen, soweit
sie selbst keine abweichenden Bestimmungen haben oder solche erlassen.

Die Rechtsédnderungen stehen nicht im Zusammenhang mit der Be-
arbeitung von Personendaten, sodass damit keine Risiken fiir die Grund-
rechte der betroffenen Personen im Sinne von § 10 Abs.2 des Gesetzes
tiber die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007
(LS 170.4) verbunden sind.

Die Neuregelungen haben auch keine besonderen Auswirkungen
auf Menschen mit Behinderungen im Sinne des Ubereinkommens vom
13. Dezember 2006 iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(SR 0.109). Es ist deshalb keine vertiefte Priifung im Sinne der Richt-
linien zur Uberpriifung von Rechtsetzungsvorhaben auf ihre Verein-
barkeit mit der Behindertenrechtskonvention vom 11. Dezember 2024
(RRB Nr. 1302/2024) erforderlich.

5.2 Finanzielle Auswirkungen

Fiir die Umsetzung der Rechtséinderungen sind keine zusétzlichen
Stellen erforderlich.

Es ist mit nachfolgenden finanziellen Auswirkungen zu rechnen:

a) Von der Senkung der Eintrittsschwelle wiirden aufgrund der be-
stehenden Daten rund 640 Personen profitieren. Dies sind zu 63,3%
Lehrpersonen der Volksschule, die iibrigen 36,7% sind mehrheitlich An-
gestellte in Berufsfachschulen, Mittelschulen sowie Angestellte im Stun-
denlohn. Unter der Annahme, dass alle diese Personen keine weiteren
Anstellungen haben und deshalb vom Kanton bei der Pensionskasse
gemeldet werden miissten, ergidbe das jahrliche Zusatzkosten fiir den
Konsolidierungskreis 1 von insgesamt 0,63 Mio. Franken (Stand 31. De-
zember 2024).
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Eine besondere Regelung besteht bei den dem LPG unterstehenden
Lehrpersonen sowie Schulleiterinnen und Schulleitern, die im Rahmen
der zugewiesenen oder gewéhrten Vollzeiteinheiten angestellt sind. Der
Kanton iibernimmt fiir die genannten Personen 20% der Besoldung so-
wie der Aufwendungen fiir die berufliche Vorsorge (§ 61 Abs.1 Volks-
schulgesetz [VSG, LS 412.100]), was Kosten von 0,165 Mio. Franken ent-
spricht (dieser Betrag ist in den vorgenannten Kosten von 0,63 Mio. fiir
den Konsolidierungskreis 1 enthalten). Die restlichen 80% werden von
den Gemeinden finanziert. Mit der Senkung der Eintrittsschwelle wer-
den insbesondere bei den Gemeinden, welche den Hauptteil des Perso-
nalaufwands tragen, Kosten von 0,66 Mio. Franken anfallen. Fiir das
kommunale Personal treffen die Gemeinwesen eigene Regelungen.

Die Ausgaben sind im Budgetentwurf 2026 und im Konsolidierten
Entwicklungs- und Finanzplan 2026-2029 der Leistungsgruppe Nr. 4950,
Sammelpositionen, eingestellt.

Ob und in welchem Umfang mit der Senkung der Eintrittsschwelle
in den Konsolidierungskreisen 2 und 3 Kosten anfallen, hangt insbeson-
dere davon ab, ob die Einheiten die Regelung iibernehmen oder abwei-
chende Regelungen erlassen. Dies wurde im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens erfragt. Es zeigt sich folgendes Bild:

Konsolidierungskreise 2 und 3 Kosten pro Jahr

Gemeinden Die Kostenfolgen sind ohne Befragung aller Gemeinden
und Stédte nicht bezifferbar. Zudem kénnen die Ge-
meinden zum einen bereits heute bei der BVK die Ein-
trittsschwelle im Sinne einer Option senken. Zum ande-
ren ist eine Versicherung bei der BVK nicht Pflicht.

Finanzkontrolle ~ Keine Kostenfolgen

Kantonale — Keine Kostenfolgen fiir das Verwaltungsgericht und die

Gerichte diesem unterstellten Gerichte sowie fiir das Sozial-
versicherungsgericht.

— Rund Fr. 17000 fiir das Obergericht, die diesem unter-
stellten Gerichte und das Notariatswesen.

Forensisches Institut ~ Keine Kostenfolgen
Ziirich

Universitat Zirich Fr.511000
Ziircher Hochschule Fr.213000

der Kiinste
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Konsolidierungskreise 2 und 3 Kosten pro Jahr
Pédagogische Fr.50000
Hochschule Ziirich
Kantonsspital Winterthur ~ Fr. 12000

Integrierte Psychiatrie Keine Angaben
Winterthur — Ziircher

Unterland

Die Ombudsstelle, die Datenschutzbeauftragte, der Ziircher Ver-
kehrsverbund, die Zentralbibliothek Ziirich, die Ziircher Hochschule
fiir Angewandte Wissenschaften, das Universitétsspital Ziirich und die
Psychiatrische Universititsklinik Ziirich haben sich zur Ubernahme der
Regelung und der Kostenfolge nicht geédussert.

b) Die iibrigen Rechtsinderungen erfolgen saldoneutral und haben
keine Mehrausgaben zur Folge. Dies gilt auch fiir Gemeinden, die das
kantonale Personalrecht subsidiir anwenden (§ 53 Abs.2 Gemeindege-
setz [LS 131.1]).

6. Inkraftsetzung

Die Anderungen des PG und des LPG sollen — unter Vorbehalt der
Beschlussfassung durch den Kantonsrat und einer allfilligen Referen-
dumsabstimmung — am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der Regierungs-
rat wird dariiber zu gegebener Zeit beschliessen.

Im Namen des Regierungsrates

Der Prisident: Die Staatsschreiberin:
Martin Neukom Kathrin Arioli



	PG_LPG_Aenderung_Bericht.pdf
	Bericht
	1. Ausgangslage
	2. Übergeordnete Ziele und konkrete Umsetzung
	3. Ergebnis der Vernehmlassung
	4. Zu den einzelnen Bestimmungen
	5. Auswirkungen
	6. Inkraftsetzung



